
Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Diskriminierungsfällen 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. a), Art. 7, Art. 8 DSGVO i.V.m § 3 NDSG 

 

Die Antidiskriminierungsstelle Braunschweig berät und unterstützt bei Diskriminierungsfällen. Um dies effektiv leisten zu 

können und eine bestmögliche Unterstützung bieten zu können, benötigt sie Daten, die für den Fall relevant sind. Das sind 

neben Ihren Kontaktdaten auch weitere personenbezogene Daten. Dazu werden personenbezogene Daten zum Zwecke der 

Veranlassung von Kontaktaufnahme, Unterstützung oder Beratung oder zum Zwecke der Dokumentation von der 

Antidiskriminierungsstelle Braunschweig verarbeitet. Zur Sicherstellung einer optimalen Beratungspraxis kann auch ein 

professioneller Austausch mit anderen Beratungsstellen stattfinden. 

Damit Ihre Daten verarbeitet werden dürfen, benötigt die Antidiskriminierungsstelle Braunschweig Ihre ausdrückliche 

Einwilligung. Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu Ihrem Widerruf. 

 

Einwilligungserklärung: 

Ich / Wir ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Name und Zuname des / 

der Erziehungsberechtigten oder der betroffenen Person bei Erwachsenen) habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis 

genommen und bin/sind damit einverstanden, dass von mir oder meinem/unseren Kind 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Name und Zuname) die o. a. 

personenbezogenen Daten zu den oben angegebenen Zwecken verwendet werden. 

 

Meine/ unsere vorstehende Einwilligung gilt so lange, bis ich/wir sie widerrufe(n). Dieser Widerruf kann zu jedem späteren 

Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder per E-Mail erklärt werden. Der Widerruf 

eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben. 

Ferner stehen mir die weiteren in den Datenschutzhinweisen der Antidiskriminierungsstelle Braunschweig dargestellten 

Rechte zu. 

 

 

Datum, Ort und Unterschrift des / der Betroffenen 

 

 

 

 
 
  



 
Zu Ihrer Information: Nach der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie folgende Rechte gegenüber der 
Antidiskriminierungsstelle Braunschweig: 

 
 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
 Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 & 17 DSGVO) 
 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen  

Voraussetzungen dafür vorliegen (Art. 21 DSGVO) 
 Recht auf Beschwerde bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen (Art. 77 DSGVO) 

 
 
Anlage (Auszug rechtlicher Grundlagen) 
 
Art. 6 DSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
 
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben 
(…) 

 
Art. 7 DSGVO Bedingungen für die Einwilligung 
 
(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene 

Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 
 

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft, 
so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind dann 
nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verordnung darstellen.  

 
(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung 

wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die 
betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so 
einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

Art. 8 DSGVO Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft 
 
Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt 
gemacht wird, so ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte 
Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese Verarbeitung nur 
rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit 
dessen Zustimmung erteilt wird. 
Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die jedoch 
nicht unter dem vollendeten dreizehnten Lebensjahr liegen darf. 
 
Art. 9 DSGVO Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die 
Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:  
a. Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für einen oder 

mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht 
aufgehoben werden, 

(…) 
 
§ 22 BDSG Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/


1. Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig  

1. durch öffentliche und nichtöffentliche Stellen, wenn sie  
1. erforderlich ist, um die aus dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes 

erwachsenden Rechte auszuüben und den diesbezüglichen Pflichten nachzukommen, 
2. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des 

Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behandlung im 
Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diensten im 
Gesundheits- und Sozialbereich oder aufgrund eines Vertrags der betroffenen Person mit 
einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs erforderlich ist und diese Daten von ärztlichem 
Personal oder durch sonstige Personen, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, oder unter deren Verantwortung verarbeitet werden, 

3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie des 
Schutzes vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur 
Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung 
und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten erforderlich ist; ergänzend zu den in Absatz 2 
genannten Maßnahmen sind insbesondere die berufsrechtlichen und strafrechtlichen 
Vorgaben zur Wahrung des Berufsgeheimnisses einzuhalten, oder 

4. aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist, 
2. durch öffentliche Stellen, wenn sie  

1. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 
2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange 

des Gemeinwohls zwingend erforderlich ist oder 
3. aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher 

Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle des Bundes auf dem Gebiet der Krisenbewältigung 
oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist 

und soweit die Interessen des Verantwortlichen an der Datenverarbeitung in den Fällen der Nummer 1 Buchstabe d und der 
Nummer 2 die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

2. 1In den Fällen des Absatzes 1 sind angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der 
betroffenen Person vorzusehen. 2Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten 
und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen können dazu insbesondere gehören:  

1. technisch organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt, 

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von 
wem personenbezogene Daten eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, 

3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 
4. Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten, 
5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle und 

von Auftragsverarbeitern, 
6. Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 
7. Verschlüsselung personenbezogener Daten, 
8. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 

und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der 
Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 
wiederherzustellen, 

9. zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung die Einrichtung eines Verfahrens zur regelmäßigen 
Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen oder 

10. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung für andere Zwecke 
die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen. 

 
 
§ 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
1Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, soweit sie zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der oder des 
Verantwortlichen liegenden Aufgabe, deren Wahrnehmung 
 
1.    im öffentlichen Interesse liegt oder 
2.    in Ausübung öffentlicher Gewalt, die der oder dem Verantwortlichen übertragen wurde, erfolgt, 
 
erforderlich ist. 2Im Übrigen bestimmt sich die Zulässigkeit der Datenverarbeitung nach Artikel 6 Abs. 1 der Datenschutz-
Grundverordnung. 
 

https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/

